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V o r 1 age

- zur Kenntnisnahme -

gemäß Artikel 47 Abs. l der Verfassung von Berlin
Liber Verordnung über die Festsetzung des Bebauungsplanes XII-96-1 im Bezirk
Steglitz

Wir bitten, gemäß Artikel 47 Abs. l der Verfassung von Berlin zur Kenntnis zu
nehmen, daß die Senatsverwaltung für Bau- und Wohnungswesen die nachstehende
Verordnung erlassen hat:

Verordnung

über die Festsetzung des Bebauungsplanes XI1-96-1 im Bezirk Steglitz

Vom 29. März 1989

Auf Grund des § 10 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der Fassung vom 8. Dezember
1986 (B6B1. I S. 2253/GVB1. 1987 S. 201) in Verbindung mit § 4 Abs. 5 Satz l und
mit § 4 Abs. 9 sowie mit § 6 Abs. l des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetz-
buchs (AGBauGB) vom 11. Dezember 1987 (GVB1. S. 2731) wird verordnet:
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§ l

Der Bebauungsplan XI1-96-1 vom 4. Juni 1984 für die Grundstücke Gutsmuthstraße 8,
Hacker-straße 26/Bornstraße 27 im Bezirk Steglitz, der den durch Verordnung über
die Festsetzung des Bebauungsplanes XI1-96 für die Grundstücke zwischen der
Gutsmuthsstraße, Hackerstraße, Bornstraße und der nordwestlichen Grenze des
Grundstücks Bornstraße 32 und Gutsmuthsstraße 4 im Bezirk Steglitz vom 15. März
1966 (GVB1. 1966 S. 561) festgesetzten Bebauungsplan teilweise ändert, wird
festgesetzt.

§ 2

Die Urschrift des Bebauungsplanes kann beim Bezirksamt Steglitz von Berlin, Ab-
teilung Bau- und Wohnungswesen, Vermessungsamt, beglaubigte Abzeichnungen des
Bebauungsplanes können beim Bezirksamt Stegl i'tz von Berlin, Abteilung Bau- und
Wohnungswesen, Stadtplanungsamt und Bau- und Wohnungsaufsichtsamt, während der
Dienststunden kostenfrei eingesehen werden.

§ 3

(l) Auf die Vorschriften über

l. die Fälligkeit von Entschädigungsansprüchen
(§ 44 Abs. 3 Satz l und 2 BauGB),

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen
(§ 44 Abs. 4 BauGB)

wird hingewiesen.

(2) Unbeachtlich sind nach § 215 Abs. l des Baugesetzbuchs

l. eine Verletzung der in § 214 Abs. l Satz l Nr. l und 2 des Baugesetz-
buchs bezeichneten Verfahrens- und Formvorschn'ften,

2. Mängel der Abwägung,
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wenn sie nicht in den Fällen der Nummer l innerhalb eines Jahres, in Fällen der
Nummer 2 innerhalb von sieben Jahren seit der Verklindung dieser Verordnung ge-
genüber dem für die verbindliche Bauleitplanung zuständigen Mitglied des Senats
geltend gemacht worden sind; der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel
begründen soll, ist darzulegen.

(3) Unbeachtlich ist nach § 20 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Bauge-
setzbuchs eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften dieses Gesetzes,
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Verkundung dieser Verordnung
schriftlich gegenüber dem für die verbindliche Bauleitplanung zuständigen Mit-
glied des Senats geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung
begründen soll, ist darzulegen. Dies gilt nach § 20 Abs. 3 des Gesetzes zur
Ausführung des Baugesetzbuchs nicht, wenn die für die Verkündung dieser Verord-
nung geltenden Vorschriften verletzt worden sind.

§ 4

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- und Verordnungs-
blatt für Berlin in Kraft.

A. Begründung:

I. Verantdssung des Planes und Erforderl i'chkeit

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes XII-96-1 - mit Ausnahme der
Straßenverkehr-sfl ächen - ist in dem am 15. März 1966 festgesetzten Be-
bauungsplan XII-96 als öffentlicher Parkplatz ausgewiesen; darüber hi'n-
aus ist durch Planergänzungsbestimmung geregelt, daß auf dieser Fläche
mit Ausnahme eines sechs m breiten Geländestreifens entlang der Hacker-
Straße, der- mit hochwachsenden Sträuchern und Bäumen zu bepflanzen ist,
die Errichtung eines Parkhauses zulässig ist, dessen Gebäudehöhe 57,0 m
über NN nicht überschreiten darf.
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Durch gutachterliche Untersuchungen wurde festgestellt, daß der Bereich
zwischen Grunewald-, Schloß- und Schildhor-nstraße mit privaten und öf-

fentlichen Grünflächen erheblich unterversorgt ist (erTeicht 8 m2 pro
Einwohner bei einem Leitwert von 13 m2 pro Einwohner-).

Obwohl im Bereich der Schloßstraße auch ein Mangel an öffentlichen Park-

ständen herrscht, war es erklärtes Ziel der Verwaltung - nach Abwägung

der Grünbelange gegen die verkehrlichen Erfordernisse - eine Grünfläche

herzurichten; diese Baumaßnahme ist inzwischen durchgeführt worden.

Der Verzicht auf die Einrichtung eines öffentlichen Parkplatzes ist aus

folgenden Gründen zusätzlich gerechtfertigt:

l. Das Gebiet ist hervorragend durch den öffentlichen Per-sonennahver-

kehr erschlossen (U-Bahn und sieben Buslinien). Ein Ziel der Senats-

Politik ist es, den öffentlichen Personennahver-kehr (ÖPNV) zu stär-

ken. Den Bürgern 1st es hier gerade wegen der guten Erschließung zu-

mutbar, auf den ÖPNV zurückzugreifen; aber auch gegenüber den Gewer-

bebetreibenden ist es vertretbar, auf das ursprünglich im Bebauungs-

plan XII-96 festgesetzte Parkhaus zu verzichten, zumal ein großes Po-

tential an Parkhäfen, Parkhäusern und StelIplatzgebäuden in der nä-

heren Umgebung vorhanden ist. Individual verkehr bleibt mithin in

großem Umfang möglich. Den Parkstandbedar-f auf die Spitzenzeiten

des Verkehrs zu beziehen, wär-e nicht gerechtfertigt.

2. Bei Realisierung des Bebauungsplanes XII-96 hätte es zu einer über-

bauung und Versiegelung von etwa 95 % der Grundstücksflache kommen

können. Großflächige Beton- oder Asphaltflachen würden das Mikro-

klima negativ beeinflussen und im Zusammenhang mit der nahezu ge-

schlossenen Blockbebauung in diesem Gebiet den horizontalen Luft-

austausch gegenüber dem Ist-Zustand weiter herabsetzen.

3. Auf eine an und für sich denkbare Nutzung des Areals als Wohnbau-

fläche konnte und mußte hier verzichtet werden, da einerseits in

diesem Gebiet eine hohe Wohn- und Geschäftsnutzung vorhanden ist und

andererseits - wie schon erwähnt - ein erheblicher Mangel an öffent-

lichen und privaten Grünflächen besteht.
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Zusammenfassend ist festzustellen, daß die Herrichtung einer öffentli-

chen Grünfläche der Naherholung in diesem Bereich, der Verbesserung der

Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse und der damit der

Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt dient.

In der vorbereitenden Bauleitplanung - Flächennutzungsplan von Berlin

(FNP 84) vom 8. April 1984 (ABI. 1988 S. 917) - ist der Geltungsbereich

des Bebauungsplanes als Wohnbauflache, Typ l, dargestellt. Da die Grün-

fläche eine Größe unter drei ha hat und von lokaler Bedeutung ist, war

sie nach der Systematik des Flächennutzungsplanes nicht darstellungsfä-

hig. Ihre ZuTässigkeit in der Wohnbauflache ergibt sich aus den Ent-

wicklungsgrundsätzen. Die Entwicklung des Bebauungsplanes aus dem

Flächennutzungsplan gemäß § 8 Abs. 2 des Baugesetzbuches ist damit ge-

geben.

II. Verfahren

Das Bezirksamt Steglitz von Berlin faßte am 19. Oktober 1981 den Be-

Schluß über die Aufstellung des Bebauungsplanes gemäß § 3 Abs. l des

Gesetzes zur Ausführung des Bundesbaugesetzes.

Der Beschluß des Bezirksamtes Steglitz von Berlin über- die Aufstellung

des Bebauungsplanes wurde gemäß § 2 Abs. l des Bundesbaugesetzes im

Amtsblatt für Berlin 1982 S. 92 bekanntgemacht.

Die öffentliche Darlegung der allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung

unter Hinzuziehung von 3 Alternativen (l. Parkanlage mit einer Fläche

für 13 Stellplätze; 2. Parkanlage mit Mischgebiet; 3. öffentliches

Parkhaus) und die Anhörung der Bürger nach § 2 a Abs. 2 des Bundesbau-

gesetzes fand bereits zuvor in der Zeit vom 20. August bis 20. Septem-

ber 1979 statt.

Das Ergebnis der Bür'gerbetei 1 igung ist bei der Aufstellung des Bebau-

ungsplanes berücksichtigt worden; wobei keiner der o. a. Alternativen

uneingeschränkt gefolgt wurde, da nach Abwägung der Interessen aus den

bereits vorher erwähnten Gründen nur die Realisierung einer "r-einen"

Grünfläche auf dem gesamten Grundstück städtebauliches Ziel sein konn-

te.
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Die Behörden und Stellen, die Träger öffentlicher Belange sind, wurden
gemäß § 2 Abs. 5 des Bundesbaugesetzes beteiligt. Hierbei konnte den
Bedenken des Polizeipräsidenten und der Industrie- und Handelskammer
gegen die Aufgabe des Parkhauses nicht gefolgt werden, weil die Schaf-
fung zusätzlicher Par-kstände den ohnehin dichten Indivi'dualverkehr noch
verstärken und damit diesen Bereich ökologisch unzumutbar belasten würde.

Die Bezirksverordnetenversammlung des Bezirks Steglitz hat dem Entwurf
des Bebauungsplanes am 20. Juni 1984 zugestimmt.

Gemäß § 2 a Abs. 6 des Bundesbaugesetzes hat der Entwurf des Bebauungs-
planes in der Zeit vom 24. September bis einschließlich 24. Oktober 1984
öffentlich ausgelegen.

Bedenken und Anregungen zu dem Entwurf des Bebauungsplanes wurden vor-
gebracht von zwei Petenten, wobei ein Schreiben mit einer Unterschnf-
tenliste von 11 Personen mitgetragen wird. Die Anregungen beziehen sich
auf die Gestaltung des Parks und auf Vorschläge zur Verkehrsberuhigung
in der Umgebung des Parks.

Die Anregungen konnte nach Abwägung der öffentlichen und privaten Be-
lange gegeneinander und untereinander 1m Rahmen des Bebauungsplanver-
fahrens nicht ber'ücksichtigt werden.

Für die weitere Gestaltung des bereits vorhandenen Parks und die ange-
regte Giebelabdeckung besteht kein Festsetzungsbedürfnis aus städtebau-
lichen Gründen. Die angeregten Maßnahmen sind vom bezirklichen Garten-
bauamt - soweit realisierbar - überdies bereits berücksichtigt worden.

Wenn der Bebauungsplan darüber hinaus auch keine ver-kehrsberuhigten
Bereiche planungsrechtlich festschreibt, dann deshalb, weil es aus
Verkehrsgründen sinnvoll ist, im Einzugsber-elch der- Schloßstraße die
Flexibilität straßenrechtlicher Regelungsmögtichkeiten nicht unnötig
einzuschränken.

Der Bebauungsplanber-eich erfaßt zudem nur Tel If lachen der Hacker- und der
Gutsmuthsstraße für die - isoliert - derartige Festsetzungen ohnehin
nicht in Betracht kämen.
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Im übrigen ergab die Prüfung dur-ch die zuständigen Behörden folgendes:

Die Schließung der Bornstraße in Höhe der Einmündung der Büsingstraße

ist nicht realisierbar. Die Bor-nstraße dient der Erschließung bzw.

Belieferung des Forum Steglitz einschließlich seines Parkhauses sowie
der angrenzenden Wohngebiete vom Walter--Schreiber-Platz aus. Die paral-
1e1 zueinander verlaufende Gutsmuths- und Markelstraße sind zur Zeit

Einbahnstraßen und können nicht von der Schloßstr-aße aus befahr-en wer-

den.

Ein Schließen der Bornstraße durch Verbindung der- Grünfläche - Parkan-

läge - mit dem vorhandenen Spielplatz Bor-nstraße Ecke Büsingstraße wür--

de den gesamten Liefer- und Anliegerverkehr zwingen über die Büsingstra-

>,in die angrenzenden, durch beiderseitiges Parken in ihrer Breite stark

eingeschränkten Straßen auszuwei'chen.

Die str-dßenverkehrsrechtliche Bestimmung der Büsingstraße zur Einbahn-

straße in Richtung Bornstraße, die durch den Bebauungsplan ohnhin nicht

erfolgen könnte, würde den Anliegerverkehr und den Lieferverkehr nur-

auf andere Straßen des Wohnquartiers verlagern (Lefevrestraße, Fröauf-

Straße, Blankenbergstraße, Stubenrauchstraße und Odenwaldstraße) und

brächte daher- gegenüber dem derzeitigen Verkehrsablauf keine Verbes-

serung, sondern eher eine Verschlechterung. Ein Erfordernis zur Sn-

derung des Bebauungsplanes ergab sich von daher- nicht.

III. Inhalt des Planes

Der Bebauungsplan setzt in Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan

(FNP 84) eine Grünfläche mit der Zweckbestimmung - Parkanlage - sowie

an der Hackerstraße und Gutsmuthsstraße der Planung entsprechende Stra-

ßenbegr-enzunglimen unter Aufhebung der festgesetzten Straßenbe-

grenzungslinien fest.
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B. Rechtsgrundlage:

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung vom 8. Dezember 1986 (BGB1. I S. 2253/
GVB1. 1987 S. 201) in Verbindung mit dem Bundesbaugesetz (BBauG) in der Fas-
sung vom 18. August 1976 (BGB1. I S. 2256, 3617/GVB1. S. 2047, 1977 S. 116),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 18. Februar 1986 (BGB1. I S. 265/GVB1.
S. 446);

Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs (AGBauGB) vom 11. Dezember 1987
(GVB1. S. 2731) in Verbindung mit dem Gesetz zur Ausführung des Bundesbauge-
seizes (AGBBauG) in der Fassung vom 23. Januar 1979 (GVB1. S. 321), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 17. Dezember 1984 (GVB1. S. 1730), in Verbindung
mit der Fassung vom 23. Januar 1979 in der Änderung durch Gesetz vom 30. No-
vember 1981 (GVB1. S. 1470).

C. Auswirkungen auf den Haushaltsplan und die Finanzplanung:

a) Auswirkungen auf Einnahmen und Ausgaben:

Keine

Der Erschließungsaufwand für die im Geltungsbereich des Bebauungsplanes
gelegene "Parkanlage" ist im Rahmen der- Vorschriften des Baugesetzbuches
und des Erschließungsbeitragsgesetzes beitragsfähig.

b) Personalwirtschaftl i'che Auswirkungen:

Keine.
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D. Auswirkungen auf die Umwelt:

Siehe Ausführungen zu A. - I. Veranlassung des Planes und
Erforderlichkeit -.

Berlin, den 17. April 1989

Der Senat von Berlin

St a hm er

Bürgermeisterin

Nagel

Senator für Bau- und Wohnungswesen


